
Beschluss: 
 
Der Rat beschließt folgende   
 
Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Benutzung städtischer Unterkünfte für 
Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssatzung) 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 26.01.2017 aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 
1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666 / SGV.NW. 2023) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW.S.966) und der §§ 2,4 und 6 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
(GV.NRW.S.712) zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.09.2015 (GV.NRW. S.666), folgende 
Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Zweckbestimmung und Rechtsform 
 

(1) Die Stadt Bornheim unterhält städtische Unterkünfte und Übergangswohnheime zur 
vorübergehenden Unterbringung von 

 
a. ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW), 

Asylberechtigten und sonstigen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
leistungsberechtigten Personen, 

 
b. Aussiedlern, Spätaussiedlern und Zuwanderern nach dem Landesaufnahmegesetz 

(LAufG NRW) und 
 

c. obdachlosen Personen nach Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) 
 

als öffentliche Einrichtungen in der Form von nichtrechtsfähigen Anstalten des 
öffentlichen Rechts. 

 
Die Stadt Bornheim kann als Teil der vorgenannten öffentlichen Einrichtungen einzelne 
Wohnungen oder Häuser anmieten oder erwerben, die ebenfalls dem Zweck der 
Unterbringung dienen.  

 
(1) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt Bornheim und den Benutzern ist 

öffentlich-rechtlich. 
 
§ 2 Aufsicht, Verwaltung und Ordnung 
 

(1) Die Unterkünfte und Übergangswohnheime unterstehen der Aufsicht und der Verwaltung 
des Bürgermeisters der Stadt Bornheim. 

 
(2) Der Bürgermeister erlässt eine Benutzungsordnung, die das Zusammenleben der 

Benutzer, das Ausmaß der Benutzung und die Ordnung in der jeweiligen Unterkunft 
regelt. 

 
(3) Über die Benutzungsordnung hinaus können die mit der Aufsicht und Verwaltung der 

Unterkünfte betrauten Beauftragten des Bürgermeisters in begründeten Einzelfällen 
gegenüber Benutzern und/oder Besuchern mündliche oder schriftliche Weisungen 
erteilen. 



 
§ 3 Einweisung und Benutzungsverhältnis  
 

(1) Obdachlose Personen werden zur Beseitigung oder Vermeidung der Wohnungslosigkeit 
durch schriftliche Einweisungsverfügung des Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs in eine Unterkunft eingewiesen. Ein Rechtsanspruch auf 
Einweisung in eine bestimmte Unterkunft oder ein weiteres Verbleiben in dieser besteht 
nicht. Der Benutzer kann nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von zwei Tagen 
innerhalb einer Unterkunft oder in eine andere Unterkunft verlegt werden. Er hat keinen 
Anspruch auf eine alleinige Nutzung eines Raumes. Eine Gruppenunterkunft ist möglich. 

 
(2) Asylbewerbern, Aussiedlern oder ausländischen Flüchtlingen wird durch schriftliche 

Einweisungsverfügung des Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs eine Unterkunft in einem Übergangsheim oder einer Unterkunft zugewiesen. 
Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft besteht nicht. Der Benutzer 
kann nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von zwei Tagen innerhalb einer 
Unterkunft oder in eine andere Unterkunft verlegt werden. Über die Belegung der 
öffentlichen Einrichtung entscheidet die Stadt Bornheim nach pflichtgemäßem Ermessen 
und im Rahmen der Kapazität. 

 
(3) Bei der erstmaligen Aufnahme oder bei einem Wechsel der Unterkunft erhält der 

Benutzer gegen schriftliche Bestätigung: 
 

a. die Einweisungsverfügung mit Angaben der unterzubringenden Person/en, der 
Bezeichnung des zugewiesenen Wohnraums und Festsetzung der 
Benutzungsgebühren, 

 
b. einen Abdruck dieser Satzung und der Benutzungsordnung,  

 
c. Unterkunftsschlüssel. 

 
(4) Durch Einweisung und Aufnahme ist jeder Benutzer verpflichtet, die Bestimmungen 

dieser Satzung und der Benutzungsordnung zu beachten und den Anordnungen der 
zuständigen Vertreter der Stadt Bornheim unverzüglich Folge zu leisten. 

 
(5) Die Einweisung kann insbesondere widerrufen werden, wenn der Benutzer 

 
a. anderweitig ausreichenden Wohnraum zur Verfügung hat,  

 
b. die endgültige wohnungsmäßige Unterbringung aus von ihm zu vertretenden 

Gründen verhindert und damit gemäß § 8 des Landesaufnahmegesetzes (LAufG 
NRW) den Anspruch auf bevorzugte Versorgung mit Wohnraum verliert. 

 
c. die zugewiesenen Wohnräume über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen 

nicht benutzt,  
 

d. schwerwiegend und/oder mehrfach gegen Bestimmungen oder Weisungen im Sinne 
des Abs. 4 verstoßen hat, 

 
e. fällige Benutzungsgebühren aus der Unterbringung in einer Unterkunft trotz Mahnung 

nicht entrichtet hat. 
 



(6) Tiere dürfen in den Unterkünften nicht gehalten werden.  
 
§ 4 Räumung der Unterkunft, Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
 

(1) Der Benutzer hat die Unterkunft bzw. das Übergangsheim unverzüglich zu räumen, wenn 
 

a. die Einweisung widerrufen wird oder 
 

b. der Benutzer seinen Wohnsitz wechselt. 
 
Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen zwangsweise 
durchgesetzt werden. Der betroffene Benutzer ist verpflichtet, die Kosten einer 
Zwangsräumung zu tragen. 

 
(2) Das Benutzungsverhältnis endet durch Verzicht oder durch Widerruf. Die dem Benutzer 

überlassenen Gegenstände (einschließlich aller ausgehändigten Schlüssel) sind mit dem 
Auszug aus der Unterkunft an einen mit der Aufsicht und der Verwaltung der Unterkunft 
Beauftragten der Stadt Bornheim zurückzugeben. 

 
(3) Der Benutzer hat die Unterkunft vollständig geräumt und sauber zurückzugeben. 

 
§ 5 Gebührenpflicht 
 

(1) Für die Nutzung der städtischen Unterkünfte werden Gebühren nach § 6 KAG NRW und 
nach Maßgabe dieser Satzung und des Gebührentarifs (Anlage), der Bestandteil dieser 
Satzung ist, erhoben. 

 
(2) Gebührenschuldner ist jeder Benutzer der Unterkunft. Minderjährige Benutzer sind 

Gebührenschuldner, soweit sie als Alleinstehende ohne Zugehörigkeit zu einem in 
Haushaltsgemeinschaft lebenden Familienverband die Unterkunft bewohnen. Die 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über die gesamtschuldnerische Haftung finden 
nur Anwendung, soweit Verheiratete, Personen in eheähnlicher Gemeinschaft, Familien 
oder Zweckgemeinschaften innerhalb einer Unterkunft eine Haushaltsgemeinschaft 
bilden. 

 
(3) Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus einer Grundgebühr und einer 

Gebühr für die Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Abfall etc). Sie wird 
nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen ermittelt. 

 
(4) Die Grundgebühr wird pro Monat nach der auf volle Quadratmeter aufgerundeten 

Grundfläche des zur Verfügung gestellten Wohnraumes berechnet. 
Gemeinschaftsflächen werden – von einer maximalen Belegung ausgehend – anteilig 
berücksichtigt. Werden mehrere Einzelpersonen in einem Raum untergebracht, so wird 
die Gebühr anteilmäßig berechnet. Die Grundgebühr richtet sich nach der 
Gesamtkalkulation der allen Unterkünften direkt zurechenbaren Bewirtschaftungskosten 
und anteiligen Verwaltungskosten. 

 
(5) Der Gebührensatz für die Nebenkosten wird ebenfalls nach Quadratmeter pro Monat und 

anteilig nach Belegung berechnet. Er wird nach der Umlage der gesamten in den 
Unterkünften entstehenden Verbrauchs- und Versicherungskosten ermittelt. 



 
(6) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tage an, an dem der Gebührenpflichtige die 

Unterkunft benutzt oder aufgrund der Einweisungsverfügung nutzen kann. Sie endet mit 
dem Tag der ordnungsgemäßen Übergabe der Unterkunft an einen mit der Aufsicht und 
der Verwaltung der Unterkunft beauftragten Bediensteten der Stadt Bornheim.  

 
(7) Die Benutzungsgebühr ist jeweils bis zum 5. Werktag eines jeden Monats im Voraus an 

die Stadtkasse Bornheim zu entrichten. 
 

(8) Besteht die Gebührenpflicht nicht während des gesamten Monats, wird der einzelne 
gebührenpflichtige Tag mit 1/30 der Monatsgebühr berechnet. Einzugs- und Auszugstag 
werden jeweils als voller Tag berechnet. Am Tag der Verlegung von einer Unterkunft in 
eine andere ist nur die Tagesgebühr für die neue Unterkunft zu entrichten.  

 
§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt treten 
die „Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Benutzung der Übergangsheime für 
Spätaussiedler/Spätaussiedlerinnen, Zuwanderer/ Zuwanderinnen und ausländische Flüchtlinge 
vom 04.10.2001“ sowie die „Satzung über die Unterhaltung und Benutzung einer Unterkunft zur 
Unterbringung obdachloser Personen vom 04.10.2001“ außer Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage zur Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Benutzung städtischer 
Unterkünfte für Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge 
(Unterkunftssatzung). 
 
Gebührentarif 
 
Für die nachstehend aufgeführten Unterkünfte werden die monatlichen Benutzungsgebühren 
wie folgt festgesetzt: 
 

Grundgebühr:  12,36 € pro m² / Monat 
 

Verbrauchsgebühr:    5,07 € pro m² / Monat 
 
 
 
 
Unterkünfte 
 
lfd. Nr. Anschrift     Ortschaft Unterkunftsart   
 
1 Albertus-Magnus-Str.18   Dersdorf angemietete Wohnungen 
2 Allerstraße     Hersel  Container 
3 Am Ühlchen 19    Bornheim städtisches Eigentum 



4 Auf dem Mohlenberg 20   Merten  angemietete Wohnungen 
5 Bachstraße 33    Merten  angemietete Wohnungen 
6 Bachstraße 41    Merten  angemietete Wohnungen 
7 Beethovenstr. 15    Merten  städtisches Eigentum 
8 Beethovenstr. 38    Merten  angemietete Wohnungen 
9 Bergstraße 56     Waldorf angemietete Wohnungen 
10 Brahmsstraße 20-22    Merten  angemietete Wohnungen 
11 Brunnenstr. 28    Roisdorf angemietete Wohnungen 
12 Brunnenstr. 4     Roisdorf angemietete Wohnungen 
13 Donnerbachweg 15a    Waldorf städtisches Eigentum 
14 Eupener Str. 6     Sechtem städtisches Eigentum 
15 Feldchenweg 34-38    Waldorf Container 
16 Flammgasse 22, OG     Walberberg angemietete Wohnungen 
17 Flammgasse 22, EG     Walberberg angemietete Wohnungen 
18 Franz-von-Kempis-Weg 6   Walberberg angemietete Wohnungen 
19 Goethestr. 1 a     Bornheim Container 
20 Grünewaldstraße 32    Dersdorf Container 
21 Jennerstraße 61    Hemmerich Container 
22 Kämpchenweg 34    Sechtem angemietete Wohnungen 
23 Keldenicher Str. 20-24   Sechtem Container 
24 Königstr. 24  bis vorauss. 03/2017  Bornheim angemietete Wohnungen 
25 Lintgesfuhr 25     Kardorf Container 
26 Maaßenstraße 11 (Vikarie)   Hemmerich angemietete Wohnungen 
27 Merkurstr. 6     Sechtem angemietete Wohnungen 
28 Mertensgasse 17a    Hersel  angemietete Wohnungen 
29 Meuserweg 60    Brenig  Container 
30 Ploon 16     Brenig  städtisches Eigentum 
31 Rheinstr. 117     Hersel  städtisches Eigentum 
32 Römerstraße 34 a    Widdig  Container 
33 Schußgasse  26    Roisdorf angemietete Wohnungen 
34 Simon-Arzt-Str. 2 b    Hersel  Container 
35 Travenstr. 16     Kardorf angemietete Wohnungen 
36 Zehnhoffstraße 7    Bornheim städtisches Eigentum 
 
 


